
 

Amtsblatt  
der Stadt Herne 
 

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herne 

Ausgabetag 23. Mai 2025 10. Jahrgang  Ausgabe 24 / 2025 

Inhaltsverzeichnis  Seite  
Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herne 1 

Tagesordnung für die Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Wanne am Dienstag, 
dem 27. Mai 2025, 17 Uhr 2 

Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 62 
BO VfL Talentwerk zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) der 
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 3 

Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 58 
BO Steinhausstraße / Günnigfelder Straße zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
(GFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 6 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Alexander Fuhrmann 10 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Marius Dumitru 10 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Abdalrahman Alhamad 11 

 

Herausgeber:  Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Pressebüro, Friedrich-Ebert-Platz 2, 44623 Herne, Telefon 0 23 23 / 16 - 0 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug:  Einzelbezug ist kostenlos bei Abholung im Rathaus Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2, 44623 Herne  
 und im Rathaus Wanne, Rathausstraße 6, 44649 Herne, während der üblichen Dienststunden.  
 Das Amtsblatt steht im Internet unter www.herne.de/amtsblatt zum kostenlosen Download zur Verfügung

http://www.herne.de/amtsblatt


2 

Tagesordnung für die Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Wanne am 
Dienstag, dem 27. Mai 2025, 17 Uhr  

Sitzungsort: Stadtteilzentrum Pluto, Wilhelmstraße 89a, 44649 Herne 

Öffentlicher Teil 

1. Umsetzung von Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen im Stadtbezirk Wanne 

2. Der Umgang mit Problemimmobilien in Herne 1. Jahresbericht 

3. Anfrage: Umnutzung Kirchen 

4. Anfrage: Sauberkeit am Kulturpark Unser Fritz 

5. Erneuerung der Ballfangzäune auf dem Sportplatz an der Wilhelmstraße 

6. Aktualisierung der Sportförderrichtlinien der Stadt Herne 

7. Umbau und Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes in der 
Realschule Crange - Stadtbezirk Wanne 

8. Rücknahme des Beschlusses 2024/0618 "Erwerb und Aufstellung von 
Klassenraummodulen an der Realschule Crange 

9. Anfrage: Schaukasten Stadtbücherei 

10. Anfrage: Außenfassade Stadtbücherei Wanne 

11. Jährliche Baumbilanz für das Stadtgebiet Herne 

12. Anfrage: Vogelsichere Abfalbehälter 

13. Anfrage: Schaffung Grünwegeverbindung 

14. Anfrage: Baumpflege Wäldchen Unser-Fritz 

15. Aktionstag "Herne nimmt Fahrt auf" 

16. Anfrage: Hitzeinsel Glückaufplatz 

17. Anfrage: Kanalbrücke Dorstener Straße Radwegankantungen 

18. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 

Nichtöffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter 
www.herne.de/ris.  

Herne, den 20. Mai 2025  Der Bezirksbürgermeister: Uwe Purwin  

https://www.herne.de/ris/
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Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 
62 BO VfL Talentwerk zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) der 

Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum. 

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Herne hat am 4. März 2025 
beschlossen:  

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche 
Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

2. auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf überarbeiteten Planentwurfs die 
Veröffentlichung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Absatz 2 sowie § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) für das 
Änderungsverfahren 62 BO zum GFNP durchzuführen. 

 

Der GFNP-Änderungsbereich 62 BO befindet sich im Bochumer Stadtbezirk Mitte im 
Stadtteil Grumme. Er umfasst Flächen nördlich und südlich der Hiltroper Straße. Mit der 
GFNP-Änderung sollen die planerischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, mit 
dem VfL-Talentwerk, dem Nachwuchszentrum des VfL Bochum 1848, eine aktuellen 
Anforderungen gerecht werdende Nachwuchsförderung zu ermöglichen. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB). Die 
Öffentlichkeit kann innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zum 
veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 

Im Rahmen des oben genannten Änderungsverfahrens ist gemäß § 2 Absatz 4 BauGB eine 
Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 

Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des 
Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin 
sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden 
veröffentlicht: 

- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; 
Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere 
Unfälle oder Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP Stufe I) zum Bebauungsplan Nummer 1046 – 
VfL-Talentwerk –, Gutachterliche Einschätzung zur Betroffenheit der Belange des 
Artenschutzes gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Überprüfung des 
Vorkommens planungsrelevanter Tierarten, Konfliktanalyse, Empfehlungen für 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen und zum Schutz 
planungsrelevanter Tierarten, Kuhlmann & Stucht, Landschaftsplanung – 
Umweltplanung, Bochum, 4. November 2024 

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht, 
Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der 
Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen werden in der Zeit vom 30. Juni bis 30. Juli 2025 (einschließlich) im Internet 
veröffentlicht. 

Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt der Bekanntmachung können auf den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden und sind darüber hinaus über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de 
zugänglich. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im oben genannten 
Zeitraum öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der Stadt Herne an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

• Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, 44652 Herne, Foyer 
Gebäudeteil B 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

• Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 

Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unterlagen zur Einsichtnahme in den 
anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Telefon: 02 01 / 8 86 12 12) zu erfragen. 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Auskunft in der Stadt Herne erteilt:  
 
Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Frau Quast Telefon 0 23 23 / 16 - 37 72 oder 
Herr Rogge Telefon 0 23 23 / 16 - 30 15. 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Veröffentlichungsfrist bis zum 30. Juli 2025 (einschließlich) 
insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift  

• bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 
Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 

• bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Langekampstraße 36, 44652 Herne, E-Mail julia.quast@herne.de 

• oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.  

Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht 
in das Ergebnis bei der Stadt Herne während der Dienststunden ermöglicht wird. 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht auf-
geführt, das heißt es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der 
Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 
Seite 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Seite 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 2. Mai 2025  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung  
Thabe (Stadtrat)  

mailto:geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de
mailto:julia.quast@herne.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 
58 BO Steinhausstraße / Günnigfelder Straße zum Gemeinsamen 

Flächennutzungsplan (GFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum.  

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Herne hat am 4. März 2025 
beschlossen:  

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche 
Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen,  

2. auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf überarbeiteten Planentwurfs die 
Veröffentlichung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Absatz 2 sowie § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) für das 
Änderungsverfahren 58 BO zum GFNP durchzuführen.  

 

Der circa 12,2 Hektar große GFNP-Änderungsbereich befindet sich im Bochumer Stadtbezirk 
Wattenscheid in den Stadtteilen Wattenscheid und Günnigfeld. Der Änderungsbereich wird 
im Norden durch die Günnigfelder Straße beziehungsweise die Martin-Lang-Straße, im 
Süden durch die Steinhausstraße und im Westen durch die Straße Aschenbruch begrenzt. 
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Im Osten reicht der Änderungsbereich bis zu dem bestehenden Ascheplatz, der in den 
Änderungsbereich einbezogen wird. 

Mit der GFNP-Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
von insgesamt circa 175 Wohneinheiten sowie eine 6-zügige KiTa geschaffen werden. Im 
Bereich der ehemaligen Güterbahnstrecke sollen die Trasse des Radschnellweges RS 1 und 
angrenzende Bereiche als Grünfläche dargestellt werden. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB). Die 
Öffentlichkeit kann innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zum 
veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 

Im Rahmen des oben genannte Änderungsverfahrens ist gemäß § 2 Absatz 4 BauGB eine 
Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 

Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des 
Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin 
sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden 
veröffentlicht: 

- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; 
Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere 
Unfälle oder Katastro-phen; Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Artenschutzrechtlicher Beitrag zur "Wohnbaulandentwicklung Günnigfeld für ein 
Gebiet nördlich der Steinhausstraße" in der Stadt Bochum, Gutachterliche 
Einschätzung zur Betroffenheit der Belange des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG, 
Überprüfung des Vor-kommens planungsrelevanter Tierarten, Konfliktanalyse, 
Empfehlungen für Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen und zum 
Schutz planungsrelevanter Tierarten, grünplan – büro für landschaftsplanung, 
Dortmund, November 2022 

- Vorläufige Ergebnisse der verkehrstechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 
Nummer 1024 „Steinhausstraße / Günnigfelder Straße“, Prognose der allgemeinen 
Verkehrsentwicklung im Gebiet sowie des durchschnittlichen täglichen Verkehrs als 
Grundlage für die schalltechnische Untersuchung, Brilon Bondzio Weiser 
Ingenieurgesellschaft mbH, Bochum, 31. Juli 2024 

- Orientierende Gefährdungsabschätzung Kokerei Wattenscheid (2/3.10), für das 
Gelände der Ehemaligen Kokerei wird mittels Boden-, Luft- und Wasserproben eine 
orientierende Gefährdungsabschätzung vorgenommen, Dr. Weßling GmbH, 
15. August 2006 

- Orientierende Gefährdungsabschätzung im Bereich des Bebauungsplanes Nummer 
837 – Günnigfelder Str. – Da das Bebauungsplangebiet im Bereich von Auffüllungen 
liegt, wird mittels Boden- und Luftproben eine orientierende Gefährdungsabschätzung 
durchgeführt, mit der das Chemische Untersuchungsamt Bochum beauftragt wurde, 
CUA Bochum, 19. Dezember 2006 

- Orientierende Gefährdungsabschätzung Sportplatz Martin-Lang-Straße (2/3.01), für 
das Gelände des Sportplatzes Martin-Lange-Straße wird mittels Bodenproben eine 
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orientierende Gefährdungsabschätzung vorgenommen, geotec Albrecht, 
29. Juni 2017 

- Flächenrisiko-Detailuntersuchung (FRIDU) Standort 8031, Stadt Bochum, Ehemaliger 
Gbf. Gelsenkirchen-Wattenscheid, Flächenpool NRW – Standort 5 – Watermanns 
Weg (Teilflächen auf dem Stadtgebiet Bochum), Es erfolgen zusammenfassende 
Bewertungen vorhandener Gutachten und sonstiger Informationen (Kampfmittel-, 
Altlastenauskünfte, Altbergbau) und darauf aufbauend ergänzende 
Bodenuntersuchungen im Rahmen einer Flächenrisikodetailuntersuchung, GFM 
Umwelttechnik, 15. Januar 2021 

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht, 
Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der 
Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen werden in der Zeit vom 30. Juni bis 30. Juli 2025 (einschließlich) im 
Internet veröffentlicht. 

Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt der Bekanntmachung können auf den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden und sind darüber hinaus über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de 
zugänglich. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im oben genannte 
Zeitraum öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der Stadt Herne an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

• Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, 44652 Herne, Foyer 
Gebäudeteil B 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

• Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 

Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unterlagen zur Einsichtnahme in den 
anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Telefon: 02 01 / 8 86 12 12) zu erfragen. 

Auskunft in der Stadt Herne erteilt: 

Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Frau Quast Telefon 0 23 23 / 16 - 37 72 oder 
Herr Rogge Telefon 0 23 23 / 16 - 30 15 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Veröffentlichungsfrist bis zum 30. Juli 2025 (einschließlich) 
insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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• bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 
Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 

• bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Langekampstraße 36, 44652 Herne, E-Mail julia.quast@herne.de 

• oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.  

Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht 
in das Ergebnis bei der Stadt Herne während der Dienststunden ermöglicht wird. 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht auf-
geführt, das heißt, es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der 
Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 
SEITE 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 SEITE 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Herne, den 2. Mai 2025  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung  
Thabe (Stadtrat)  

mailto:geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de
mailto:julia.quast@herne.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Alexander Fuhrmann 

Letzte bekannte Anschrift: Castroper Straße 17, 45665 Recklinghausen. 

An Alexander Fuhrmann sind zwei Schriftstücke der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
12.007267 und 31.08.01-12.007266 vom 14. April 2025 gerichtet, welche insgesamt nicht 
zugestellt werden können, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Diese Schriftstücke können in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 31 17 in Empfang genommen werden. 

Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 15. Mai 2025  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Marius Dumitru 

Für Herrn Severin Turcitu, letzte bekannte Anschrift: Cranger Straße 72 a, 44653 Herne, 
liegt bei der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung, 
Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.45, 2.46 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Bescheid vom 20. Mai 2025, Aktenzeichen 44/2-1-0074/24  

Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (Telefon 0 23 23 / 16 - 22 58, - 22 60, - 20 32).  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 20. Mai 2025  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Abdalrahman Alhamad 

Für Abdalrahman Alhamad, geboren 27. November 2005, mit unbekanntem Aufenthaltsort, 
liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich Soziales, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Hauptstraße 241, 44649 Herne, Zimmer 255, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Aufhebungsbescheid vom 12. Mai 2025 Aktenzeichen 41/3-2019.119581  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter 0 23 23 / 16 – 36 78 in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 21. Mai 2025  


	Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herne
	Tagesordnung für die Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Wanne am Dienstag, dem 27. Mai 2025, 17 Uhr
	Öffentlicher Teil
	Nichtöffentlicher Teil

	Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 62 BO VfL Talentwerk zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der ...
	Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 58 BO Steinhausstraße / Günnigfelder Straße zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen,...
	Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Alexander Fuhrmann
	Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Marius Dumitru
	Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Abdalrahman Alhamad


